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Sicherheits- und Baustelleneinrichtung 

 

Technische Vorbemerkungen Baustelleneinrichtung 

 

Angaben zur Ausführung 

 

Allgemeines 

 

Baustelleneinrichtung auf Grasnarbe oder Humus ist nicht gestattet. Die Kronen- und Wurzelbereiche von 

Bäumen sind frei zu halten. Das gilt auch für Materiallagerungen. 

 

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer über den Verlauf von Leitungen, Kabel usw. (unter- und 

überirdisch) zu informieren. Notwendige Umlegungen sind rechtzeitig vom Auftragnehmer zu beantragen. 

Baustellen- und endgültige Anschlüsse müssen grundsätzlich zugänglich bleiben und geschützt werden. Im 

Zweifel ist vom Auftragnehmer an den Auftraggeber ein Hinweis zu geben, erforderlichenfalls ist eine Festlegung 

zu treffen. 

 

Werden durch die Baustelleneinrichtung Rechte Dritter - insbesondere von Nachbarn - für die Dauer der 

Bauarbeiten oder vorübergehend und kurzfristig beeinträchtigt, ist der Bauherr oder die Bauleitung unverzüglich 

zu informieren. Das gilt auch im Zweifel über das Vorliegen von Rechten oder bei zu vermutenden 

Beeinträchtigungen bzw. bei Beschädigung vorhandener Bauwerke oder Bauteile. 

 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor Winterschäden zu treffen. 

Dazu gehört auch die ggf. erforderliche Kontrolle der Baustelle, insbesondere der Schutz der Messeinrichtungen 

unabhängig von deren Rechtsträgerschaft. 

 

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten: 

Der Auftraggeber ist über den beabsichtigten Abbau der Baustelleneinrichtung oder von wesentlichen Teilen 

derselben zu informieren. 

 

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten: 

Nicht mehr benötigte Teile der Baustelleneinrichtung sind unverzüglich zu entfernen. 

 

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten: 

Nach Abbau der Baustelleneinrichtung sind das dafür benötigte Gelände bzw. die genutzten baulichen Anlagen 

und Gebäude in den ursprünglichen Zustand zu versetzen, soweit technisch möglich und falls nichts anderes 

vereinbart ist. 

 

Werden öffentliche Flächen über das vorgesehene Maß hinaus (zeitlich oder räumlich) auf Veranlassung des 

Auftragnehmers in Anspruch genommen, hat dieser die entsprechende Abstimmung mit den Behörden 

vorzunehmen (z.B. Sondernutzungserlaubnis nach StVO) und die erhöhten Gebühren zu tragen. 

 

 


